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Tagesordnungspunkt 
 
Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten im Institut der Rechnungsprüfer und 
Rechnungsprüferinnen in Deutschland 
 
 
Beschlussvorschlag: 
@-> 
 Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herr Georg Kötter, nimmt die Mitgliedschaftsrechte der 
Stadt Bergisch Gladbach in den Gremien des Institutes der Rechnungsprüfer und 
Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. wahr.  
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Sachdarstellung / Begründung: 
@-> 
 Der Hauptausschuss der Stadt Bergisch Gladbach hat in der Sitzung am 11.09.2007 auf 
Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen, dem Institut der 
Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer in Deutschland (IdR) e.V. beizutreten.  
Ziele des Vereins sind u.a. die bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung der Rechnungsprüferinnen 
und Rechnungsprüfer, die Entwicklung von modernen Prüfungsinstrumenten und Prüfungshilfen 
sowie ein systematischer fachlicher Erfahrungsaustausch bei der Umsetzung von neuen 
Prüfungsanforderungen. Neben den hierzu gebildeten Facharbeitskreisen und Projektgruppen des 
Vereins wurden folgende Satzungsgremien gebildet: 

- der Rechnungsprüfungstag 
- die Landesgruppen 
- der Verwaltungsrat 
- der Vorstand 

 
Dem Rechnungsprüfungstag als oberstem Organ, der aus den ordentlichen Mitgliedern des IDR 
besteht, obliegt u.a. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, die Entlastung des 
Verwaltungsrates sowie die Entscheidung über Satzungsänderungen. 
 
Als Interessenwahrnehmung bilden die Mitglieder des IdR der einzelnen Bundesländer jeweils eine 
Landesgruppe. Die Mitglieder der Landesgruppen wählen u.a. den Verwaltungsrat. 
 
Zu den Aufgaben des Verwaltungsrates zählt u.a. die Wahl und Abwahl des Vorstandes, die 
Genehmigung des Wirtschaftsplanes sowie die Entlastung des Vorstandes. 
 
Dem Vorstand, der vom Verwaltungsrat gewählt wird, gehören neben dem Vorsitzenden, dessen 
Stellvertreter und einem Schatzmeister, bis zu sechs weitere Mitglieder an.  
 
Es wird vorgeschlagen, den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes, Herrn Georg Kötter,  mit der 
Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Bergisch Gladbach in den Gremien des 
Fachverbandes zu beauftragen. Über die Bestellung entscheidet gem. §§ 63 Abs.2, 113 Abs. 1 GO 
NRW  der Rat.   
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Finanzielle Auswirkungen: 
1. Gesamtkosten der Maßnahme: 
2. Jährliche Folgekosten: 
3. Finanzierung: 

- Eigenanteil: 
- objektbezogene Einnahmen: 

4. Veranschlagung der Haushaltsmittel: 
5. Haushaltsstelle: -  
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